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1. Einleitung

Die fortschreitende Internationalisierung des
Wirtschaftsverkehrs fuhrt dazu, dass immer
mehr Unternehmen Lieferungen Uber die
Grenze erbringen. Warenlieferungen in das
Gemeinschaftsgebiet der Europaischen Uni-
on gehdren ebenso wie Lieferungen ins Dritt-
land langst nicht mehr nur zum Alltag von
Grolunternehmen. Zunehmend kleine und
mittlere Unternehmen nehmen am internatio-
nalen Warenverkehr teil. In diesem Zusam-
menhang treten immer o6fters Lieferkonstella-
tionen auf, in denen Warenbewegungen sich
nicht nur bilateral zwischen zwei Vertrags-
partnern abspielen, sondern mehrere Unter-
nehmer an entsprechenden Geschaften be-
teiligt sind. So finden sich haufig Falle, in
denen ein Unternehmer die bestellte Ware
von seinem Lieferanten direkt an seinen
Kunden oder an einen von diesem benannten
Dritten ausliefern lasst. Man spricht in diesen
Fallen von sogenannten Reihengeschéaften:

Beispiel:

Unternehmer B bestellt bei Unternehmer A
eine Maschine mit dem Auftrag, diese direkt
an seinen Kunden C zu liefern:

Rechnung Rechnung
A = B = C

Warenweg T

Wahrend Reihengeschafte haufig den wirt-
schaftlichen Gegebenheiten entsprechen und
von der praktischen Abwicklung am einfachs-
ten erscheinen, ist deren umsatzsteuerliche
Behandlung &auferst kompliziert und flhrt
vielfach zu Fehlern in der Handhabung. Auch
die Meldepflichten im Rahmen der Zusam-
menfassenden Meldung und Intrahandelssta-
tistik stellen alle Beteiligten vor erhebliche
Probleme. Im Folgenden werden die gelten-
den Grundséatze fur die korrekte umsatzsteu-
erliche und statistische Behandlung bei der
Beteiligung von drei Unternehmen an einem
Reihengeschaft innerhalb der Europaischen
Union dargestellt und anhand der moglichen
Fallkonstellationen beispielhaft erlautert.

Far Drittlandsgeschafte gelten die Ausfih-
rungen vom Prinzip sinngemaf, wobei hier
keine statistischen Meldungen erforderlich
sind. Hier sind aufgrund der fehlenden welt-
weiten Vereinheitlichung der Umsatzsteuer-
systeme haufig jedoch die jeweiligen nationa-
len Besonderheiten zusatzlich von Bedeu-
tung. Ebenso sind im Einzelfall die jeweiligen
Lieferbedingungen von entscheidendem Ein-
fluss. Auf eine Einzelfalldarstellung fir Rei-
hengeschafte mit Drittlandsbezug wird daher
an dieser Stelle verzichtet. Bei Fragen hierzu
wenden Sie sich direkt an den Ansprechpart-
ner |hrer zustandigen IHK.



2. Zuordnung der Lieferung

Hinweis:

Ausgehend von der Rechtsprechung des
Européischen Gerichtshofes (EuGH) aus
dem Jahr 2010 stellte der Bundesfinanzhofe
(BFH) die Zuordnungsregelungen der Fi-
nanzverwaltung in Frage. Wéhrend diese fiir
die Zuordnung der sogenannten ruhenden
und bewegten Lieferung auf die Transport-
veranlassung abstellte, kam es nach der
BFH-Rechtsprechung mal3geblich auf die
Verschaffung der faktischen Verfiigungs-
macht lber den Liefergegenstand ab.

Zum 1.1.2020 hat der Gesetzgeber die Rei-
hengeschéfte in § 3 Absatz 6a Umsatzsteu-
ergesetz (UStG) neu formuliert. Hintergrund
ist eine Anderung der europédischen Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie, die in das jeweili-
ge nationale Recht der EU-Mitgliedstaaten
umzusetzen war. Damit sind die Reihenge-
schéfte auf EU-Ebene nunmehr erstmals
einheitlich definiert.

Im neuen § 3 Abs. 6a UStG hat der Gesetz-
geber die. Verwaltungsauffassung betreffend
den mittleren Unternehmer (jetzt Zwischen-
héndler genannt) aufgenommen. Laut Gesetz
ist die Rechtsprechung zur Verfiigungsmacht
nicht mehr relevant.

Aus umsatzsteuerlicher Sicht werden im
Rahmen eines Reihengeschafts mehrere
Lieferungen ausgefihrt, die in Bezug auf ih-
ren Lieferort und Lieferzeitpunkt jeweils ge-
sondert betrachtet werden mussen. Im oben
angefuhrten Beispiel ist dies

(1) die Lieferung des A an B und
(2) die Lieferung des B an C.

Im Rahmen einer solchen Lieferkette ist die
Beférderung oder Versendung des Gegen-
stands, d.h. die Warenbewegung, nur einer
der Lieferungen zuzuordnen. Diese eine Lie-
ferung ist die sogenannte Beférderungs- oder
Versendungslieferung, auch ,bewegte Liefe-
rung“ genannt. Von Bedeutung ist die genaue
Zuordnung der Befoérderung beziehungswei-
se Lieferung zu einer der Lieferungen des-
halb, da bei grenziberschreitenden Waren-
bewegungen nur fiir sie eine Steuerbefreiung
fiir Ausfuhrlieferungen oder innergemein-
schaftliche Lieferungen in Betracht kommt.
Bei allen anderen Lieferungen in der Kette
findet keine Befdrderung oder Versendung
statt. Diese Lieferungen werden als soge-

nannte "ruhende Lieferungen" bezeichnet.
Fir sie kommt die Inanspruchnahme der er-
wahnten Steuerbefreiungstatbestande nicht
in Betracht.

Far die konkrete Zuordnung der Beférderung
bzw. Versendung gilt Folgendes:

(1) Veranlasst der erste Unternehmer in der
Kette die Beférderung oder Versendung, ist
ihm die Beférderungs- beziehungsweise Ver-
sendungslieferung zuzuordnen.

Beispiel:

Unternehmer B bestellt bei Unternehmer A
eine Maschine mit dem Auftrag, diese direkt
an seinen Kunden C zu liefern. A beférdert
die Ware mit eigenem Fahrer bzw. gibt den
Speditionsauftrag.

Befoérderungs- bzw. ruhende

Versendungslieferung Lieferung

A = B — C
Warenweg T

Fir den Fall, dass bei dieser Konstellation die
Ware im Rahmen ihrer Bewegung die Grenze
Uberschreitet, kommt nur fir die Lieferung A
an B eine Steuerbefreiung (Ausfuhr oder in-
nergemeinschaftliche Lieferung) in Betracht.

(2) Veranlasst der letzte Unternehmer in der
Kette die Beforderung oder Versendung, ist
ihm die Beférderung- beziehungsweise Ver-
sendungslieferung zuzuordnen.

Beispiel:

Unternehmer B bestellt bei Unternehmer A
eine Maschine mit dem Auftrag, diese direkt
an seinen Kunden C zu liefern. C holt die
Ware mit eigenem Fahrer ab bzw. gibt den
Speditionsauftrag.

ruhende Beférderungs- bzw. Ver-
Lieferung sendungslieferung
A — B = C
Warenweg T

Fir den Fall, dass bei dieser Konstellation die
Ware im Rahmen ihrer Bewegung die Grenze
Uberschreitet, kommt nur fur die Lieferung B
an C eine Steuerbefreiung (Ausfuhr oder in-
nergemeinschaftliche Lieferung) in Betracht.



(3) Veranlasst der Zwischenhandler (mittle-
rer Unternehmer), der innerhalb der Kette
gedanklich sowohl Abnehmer als auch Liefe-
rer ist, die Befdorderung beziehungsweise
Versendung, so hangt die Zuordnung davon
ab, ob dieser den Transport in seiner Eigen-
schaft als

o Abnehmer der Vorlieferung oder
o Lieferer seiner eigenen Folgelieferung
tatigt.

Fir die Zuordnung enthalt das Gesetz die
Vermutung fur die Variante 1, d.h., dass der
handelnde Unternehmer als Abnehmer der
Vorlieferung tatig wird. Der Unternehmer
kann jedoch anhand von Aufzeichnungen
oder Belegen das Gegenteil nachweisen.
Erfolgt ein solcher Nachweis, wird die Befor-
derung oder Versendung der von ihm ausge-
fuhrten Lieferung an seinen Abnehmer zuge-
ordnet. Fur diesen Nachweis kommt nach
dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass in
Betracht,

o dass der mittlere Unternehmer mit der
Umsatzsteueridentifikationsnummer
(UStld-Nr.) des Mitgliedstaats auftritt, in
dem die Beférderung oder Versendung
beginnt und

o \Vereinbarungen mit seinem Vorlieferan-
ten und seinem Abnehmer bestehen, aus
denen hervorgeht, dass er die Gefahr und
die Kosten der Beférderung oder Versen-
dung Ubernommen hat. Diesen Anforde-
rungen ist genugt, wenn handelsubliche
Lieferklauseln (z.B. Incoterms) verwendet
werden.

Beispiel:

Unternehmer B bestellt bei Unternehmer A
eine Maschine mit dem Auftrag, diese direkt
an seinen Kunden C zu liefern. B holt die
Ware mit eigenem Fahrer bzw. gibt den Spe-
ditionsauftrag.

a) Es werden keine besonderen Lieferklau-
seln vereinbart.

b) B vereinbart mit A EXW (ab Werk)
B vereinbart mit C DDP (frei Haus)

Variante a):

Es qilt die gesetzliche Vermutung, d.h. die
Beforderungs- bzw. Versendungslieferung
wird der Lieferung des A an B zugeordnet:

Befoérderungs- bzw. ruhende

Versendungslieferung Lieferung

A = B — C
Warenweg T

Fir den Fall, dass bei dieser Konstellation die
Ware im Rahmen ihrer Bewegung die Grenze
Uberschreitet, kommt nur fir die Lieferung A
an B eine Steuerbefreiung (Ausfuhr oder in-
nergemeinschaftliche Lieferung) in Betracht.

Variante b):
B kann durch aktiven Einsatz seiner Liefer-
klauseln nachweisen, dass die Befdrderung
bzw. Versendung seiner Lieferung an C zu-
zuordnen ist:

ruhende Beférderungs- bzw. Ver-
Lieferung sendungslieferung
A — B = C
Warenweg T

Fur den Fall, dass bei dieser Konstellation die
Ware im Rahmen ihrer Bewegung die Grenze
Uberschreitet, kommt daher flr die Lieferung
B an C eine Steuerbefreiung (Ausfuhr oder
innergemeinschaftliche Lieferung) in Be-
tracht.

Hinweis zu Variante b)

Nach dem seit dem 1.1.2020 geltenden § 3
Absatz 6a Satz 5 UStG ist es fiir die abwei-
chende Zuordnung ausreichend, wenn der
Zwischenhéndler den Transportauftrag erteilt
und dem 1. Lieferer seine UStld-Nr. des Ab-
gangslandes mitteilt. Auf die Vereinbarung
einer bestimmten Lieferklausel kommt es
somit nicht mehr an.

Wichtig: Fur die korrekte Zuordnung der
Versendungs- oder Befdrderungslieferung ist
stets zu klaren, wer die Warenbewegung
veranlasst. Im Hinblick darauf, dass nur fir
diese Lieferung gegebenenfalls die Steuerbe-
freiung flr Ausfuhren bzw. innergemein-
schaftliche Lieferungen in Anspruch genom-
men werden kann, ergeben sich hieraus
wichtige Gestaltungsspielraume.

Die folgenden Ausfihrungen zum Lieferort
unterstreichen dies.



Der Frage der Lieferbedingungen ist daher
bereits bei Vertragsschluss erhebliche Be-
deutung beizumessen.

Hinweis: Bislang konnten trotz an sich EU-
einheitlicher Vorgaben durch die europaische
Mehrwertsteuersystemrichtlinie  (MwStSys-
tRL) bei der Identifizierung der Beférderungs-
und Versendungslieferung und ruhenden
Lieferung zwischen den Mitgliedstaaten Un-
terschiede auftreten. Dies galt insbesondere
dann, wenn der mittlere Unternehmer (neu:
Zwischenhandler) den Transport veranlasste.
Die deutsche Sichtweise der Finanzverwal-
tung, die hier mit einer widerlegbaren gesetz-
lichen Vermutung arbeitet (s.0.), wurde so
nicht Gberall geteilt. Mit Artikel 36a MWStSys-
tRL ist zum 1.1.2020 eine EU-weit geltende
Regelung zu den Reihengeschéaften in Kraft
getreten, die jeder EU-Mitgliedstaat umzuset-
zen hat. Art 36a entspricht im Wesentlichen
der deutschen Sichtweise, die jetzt in § 3
Absatz 6a UStG neu kodifiziert ist.

3. Ortder Lieferung

Nachdem damit die Grundsatze fir die Zu-
ordnung der Versendungs- oder Beforde-
rungslieferung bzw. der ruhenden Lieferung
beschrieben sind, ist flir die korrekte Rech-
nungstellung im Rahmen von Reihengeschaf-
ten weiterhin von wesentlicher Bedeutung,
wo der Ort der jeweiligen Lieferung ist. Nur
so kann geklart werden, ob mit deutscher
Mehrwertsteuer fakturiert werden muss bzw.
ob eine Steuerbefreiung nach deutschem
Mehrwertsteuerrecht in Betracht kommt (bei
Lieferort Deutschland) oder ob mit auslandi-
scher Mehrwertsteuer fakturiert werden muss
(bei Lieferort im Ausland).

Die Regeln hierfur sind:

(1) Lieferort der Beforderungs- oder Ver-
sendungslieferung ist immer dort, wo die
Warenbewegung beginnt.

Beispiel:

Unternehmer B in Stuttgart bestellt bei Unter-
nehmer A in Hamburg eine Maschine mit
dem Auftrag, diese direkt an seinen Kunden
C in Minchen zu liefern. A beférdert die Wa-
re mit eigenem Fahrer bzw. gibt den Spediti-
onsauftrag.

Befoérderungs- bzw. ruhende

Versendungslieferung Lieferung

A (HH) = B(S) - C (M)
Warenweg T

Lieferort der Befdrderungs- bzw. Versen-
dungslieferung des A (HH) an B (S) ist der
Beginn der Beférderung bzw. Versendung,
d.h. Hamburg.

(2) Fur die ruhende Lieferung gilt, dass Lie-
ferort einer ruhenden Lieferung,

o die der Beférderungs- oder Versendungs-
lieferung nachfolgt, dort ist, wo die Befor-
derung oder Versendung des Gegen-
standes endet.

o die der Beférderungs- oder Versendungs-
lieferung vorangeht, dort ist, wo die Be-
forderung oder Versendung des Gegen-
standes beginnt.

Beispiel 1:

Wie zuvor:

Beférderungs- bzw. ruhende

Versendungslieferung Lieferung

A (HH) = B(S) - C (M)
Warenweg T

Lieferort der Versendungs- bzw. Beforde-
rungslieferung nachfolgenden ruhenden Lie-
ferung des B (S) an C (M) ist das Ende der
Beférderung bzw. Versendung, d. h. Mun-
chen.

Beispiel 2:

Unternehmer B in Stuttgart bestellt bei Unter-
nehmer A in Hamburg eine Maschine mit
dem Auftrag, diese direkt an seinen Kunden
C in Miunchen zu liefern. C holt die Ware mit
eigenem Fahrer bzw. gibt den Speditionsauf-
trag.

ruhende Beférderungs- bzw. Ver-
Lieferung sendungslieferung
A (HH) - B (S) = C(M)

Warenweg T

Lieferort der der Beférderungs- bzw. Versen-
dungslieferung in diesem Fall vorangehenden
ruhenden Lieferung des A (HH) an B (S) ist
Beginn der Befdrderung bzw. Versendung,
d. h. Hamburg.



4. Beispielsfille

Unter Anwendung der vorstehenden Grund-
satze ergibt sich fur Lieferkonstellationen
unter der Beteiligung von EU-Unternehmern
Folgendes:

4.1. Falle mit zwei in Deutschland und ei-
nem in der EU ansédssigen Unternehmer

Fall 1

Unternehmer B (Belgien) kauft bei Unter-
nehmer D1 (Deutschland) eine Maschine mit
dem Auftrag, diese direkt an seinen Kunden
D2 (Deutschland) zu liefern.

Variante 1:
D1 beférdert die Ware mit eigenem Fahrer
bzw. gibt den Speditionsauftrag.

Nahere Informationen hierzu kénnen auch im
Internetangebot des Bundeszentralamts fir

Steuern, www.bzst.de,

unter dem Punkt

,Umsatzsteuer* abgerufen werden.

Variante 2:

D2 holt die Ware mit eigenem Fahrer ab bzw.
gibt den Speditionsauftrag.

ruhende Beférderungs- bzw. Ver-
Lieferung sendungslieferung
D1 — B(elgien) = D2
Warenweg
Lieferung | Lieferort Steuerfrei?
D1an B | Deutschland | Steuerpflichtige
vorangehen- | Inlandslieferung
de ,ruhende | Folge: Rechnung mit
Lieferung” deutscher Steuer
= Beginn
der Beforde-
rung bzw.
Versendung
B an D2 | Deutschland | Steuerpflichtige In-
= Beginn landslieferung
der Beforde- | Folge: Rechnung mit
rungs- bzw. | deutscher Steuer; B
Versen- muss sich zu umsatz-
dungsliefe- | steuerlichen Zwecken
rung in Deutschland regist-
rieren lassen (vgl. zu
Verfahren Hinweis
oben)

Beférderungs- bzw. ruhende

Versendungslieferung Lieferung

D1 = B(elgien) - D2

Warenweg T

Lieferung | Lieferort Steuerfrei?

D1an B | Deutschland | Voraussetzungen flr
= Beginn innergemeinschaftlich
der Beforde- | steuerfreie Lieferung
rungs- bzw. |liegen nicht vor, da
Versen- keine Versendung bzw.
dungsliefe- | Beférderung der Ware
rung in Ubriges Gemein-

schaftsgebiet
Folge: Rechnung mit
deutscher Steuer

B an D2 | Deutschland | Steuerpflichtige In-
"nachfolgen- | landslieferung;
de ruhende | Folge: Rechnung mit
Lieferung" deutscher Steuer. B
= Ende der | muss sich zu umsatz-
Beférderung | steuerlichen Zwecken
bzw. Ver- in Deutschland regist-
sendung rieren lassen

Hinweis: Ergibt sich fir auslandische Unter-
nehmen, wie vorstehend, eine umsatzsteuer-
liche Registrierungspflicht muss diese bei
dem hierfur zentral zustandigen Finanzamt in
Deutschland vorgenommen werden.

Eine Ubersicht (iber die zentral zusténdigen
Finanzamter ist als Anlage 1 am Ende des
Merkblatts angehangt.

Variante 3:
B befordert die Ware mit eigenem Fahrer
bzw. gibt den Speditionsauftrag.

a) Es werden keine besonderen Lieferklau-
seln vereinbart.

b) B vereinbart mit D1 EXW (ab Werk)
B vereinbart mit D2 DDP (frei Haus)

und setzt diese aktiv zum Nachweis ein,
dass er als Lieferer des D2 gehandelt hat.

Fir a) ergibt sich das selbe Ergebnis wie fir
Variante 1.

Fir b) ergibt sich das selbe Ergebnis wie fir
Variante 2.

Hinweis zu Variante 3b):

Nach dem seit dem 1.1.2020 geltenden § 3
Absatz 6a Satz 5 USIG ist es fiir die abwei-
chende Zuordnung ausreichend, wenn der
Zwischenhéndler den Transportauftrag erteilt
und dem 1. Lieferer seine USt-Id Nr. des Ab-
gangslandes mitteilt.
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Auf die Vereinbarung einer bestimmten Lie-
ferklausel kommt es somit nicht mehr an.

Intrastatmeldung:

Die Ware Uberschreitet keine Binnengrenze,
daher ist in allen Varianten keine Intrastat-
meldung erforderlich

Zusammenfassende Meldung: Es liegt kei-
ne innergemeinschaftliche Lieferung vor, da-
her fallen in allen Varianten keine Meldungen
an.

Fall 2

Unternehmer D1 (Deutschland) kauft bei D2
(Deutschland) eine Maschine mit dem Auf-
trag, diese direkt an seinen Kunden CZ in

Tschechien zu liefern.

Variante 1:

D2 beférdert die Ware mit eigenem Fahrer
bzw. gibt den Speditionsauftrag.

Intrastatmeldung:

D2 steht am Beginn der Beférderungsliefe-
rung und gibt die Versendungsmeldung ab,
D1 steht am Ende der Beférderungslieferung
und gibt in CZ die Intrastatmeldung ab

Zusammenfassende Meldung:

Bei korrekter Abwicklung meldet D2 an D1
die innergemeinschaftliche Lieferung mit An-
gabe dessen tschechischer USt-IdNr. D1
treffen keine Meldepflichten.

Hinweis: Seit 1.1.2020 ist die materielle Vo-
raussetzung fur die Steuerfreiheit der inner-
gemeinschaftlichen Lieferung, dass der Er-
werber eine im Zeitpunkt der Lieferung gulti-
ge USt-IdNr. tatsachlich besitzt. Folglich ent-
fallt mangels USt-IdNr. des Abnehmers die
Steuerfreiheit, so dass die Lieferung in
Deutschland steuerbar und steuerpflichtig ist.

Variante 2:
CZ holt die Ware mit eigenem Fahrer ab bzw.
gibt den Speditionsauftrag.

Beférderungs- bzw. ruhende

Versendungslieferung Lieferung

D2 = D1 — cz

Warenweg T

Lieferung | Lieferort Steuerfrei?

D2 an D1 | Deutschland | Voraussetzungen flr
= Beginn innergemeinschaftlich
der Beforde- | steuerfreie Lieferung
rungs- bzw. | liegen nicht vor, wenn
Versen- D1 nur mit deutscher
dungsliefe- | USt-IdNr. auftritt (vg/.
rung Spalte und Hinweis u.)

D1 an CZ | Tschechien |Innergemeinschaftlicher
Nachfolgen- | Erwerb des D1 in CZ
de "ruhende | mit anschlieRender
Lieferung" steuerpflichtiger In-
= Ende der |landslieferung in CZ
Beforderung | Folge: Erwerbsbesteue-
bzw. Ver- rung in CZ sowie
sendung Rechnung mit tschechi-

scher Steuer; erfordert
umsatzsteuerliche Re-
gistrierung in CZ und
Auftreten unter tsche-
chischer USt-IdNr;
unter dieser Vorausset-
zung ware auch die
Beurteilung der Liefe-
rung des D2 an D1 als
innergemeinschaftlich
steuerfrei moglich
(ggfs. nachtragliche
Rechnungskorrektur)

ruhende Befoérderungs- bzw. Ver-
Lieferung sendungslieferung

D2 — D1 = cz

‘ Warenweg T

Lieferung | Lieferort Steuerfrei?

D2 an D1 | Deutschland | Steuerpflichtige Inlands-
Vorange- lieferung
hende "ru- Folge: Rechnung mit
hende Liefe- | deutscher Steuer
rung”
= Beginn
der Beforde-
rung bzw.
Versendung

D1 an CZ | Deutschland | In Deutschland steuerba-
= Beginn re, aber gem. §§ 4 Nr. 1b
der Beforde- |i.V.m. 6a UStG steuer-
rungs- bzw. | freie innergemeinschaftli-
Versen- che Lieferung
dungsliefe- | Folge: steuerfreie Ab-
rung rechnung als igL

Intrastatmeldung:

D1 steht am Beginn der Beférderungsliefe-
rung und gibt die Versendungsmeldung ab,
CZ steht am Ende der Beférderungslieferung
und gibt die Eingangsmeldung ab.




Zusammenfassende Meldung:
D1 meldet die innergemeinschaftliche Liefe-
rung an CZ. D2 treffen keine Meldepflichten.

Variante 3:
D1 beférdert die Ware mit eigenem Fahrer
bzw. gibt den Speditionsauftrag.

a) Es werden keine besonderen Lieferklau-
seln vereinbart.

b) D1 vereinbart mit D2 EXW (ab Werk)
D1 vereinbart mit CZ DDP (frei Haus)

und setzt diese aktiv zum Nachweis ein,
dass er als Lieferer des CZ gehandelt hat.

Fir a) ergibt sich das selbe Ergebnis wie fir
Variante 1.

Fir b) ergibt sich das selbe Ergebnis wie fiir
Variante 2.

Hinweis zu Variante 3b)

Nach dem seit dem 1.1.2020 geltenden § 3
Absatz 6a Satz 5 UStG ist es fiir die abwei-
chende Zuordnung ausreichend, wenn der
Zwischenhéndler den Transportauftrag erteilt
und dem 1. Lieferer seine UStld-Nr. des Ab-
gangslandes mitteilt. Auf die Vereinbarung
einer bestimmten Lieferklausel kommt es
somit nicht mehr an.

Fall 3

D1 (Deutschland) bestellt bei Grof3handler
D2 (Deutschland) eine Maschine. D2 kauft
diese seinerseits bei CZ in Tschechien mit
dem Auftrag diese direkt an D1 zu liefern.

Variante 1:
CZ befordert die Ware mit eigenem Fahrer
bzw. gibt den Speditionsauftrag.

Beférderungs- bzw. ruhende

Versendungslieferung Lieferung

Ccz = D2 — D1
Warenweg T

Lieferung | Lieferort Steuerfrei?

CZ an D2 | Tschechien |In Tschechien steuer-
= Beginn bare, aber steuerfreie
der Beforde- | innergemeinschaftliche
rungs- bzw. | Lieferung
Versen- Folge: steuerfreie Ab-
dungsliefe- |rechnung als igL
rung

D2 an D1 | Deutschland | Steuerpflichtiger inner-
Nachfolgen- | gemeinschaftlicher
de "ruhende | Erwerb des D2 in D mit
Lieferung" anschlieender steuer-
= Ende der | pflichtiger Inlandsliefe-
Beforderung | rung an D1
bzw. Ver- Folge: Erwerbsbesteue-
sendung rung durch D2 und

Rechnung mit deut-
scher Steuer

Intrastatmeldung:

CZ steht am Beginn der Beférderungsliefe-
rung und gibt die Versendungsmeldung ab,
D2 steht am Ende der Beférderungslieferung

und gibt die Eingangsmeldung ab.

Zusammenfassende Meldung:
CZ meldet die innergemeinschaftliche Liefe-
rung an D2. D2 treffen keine Meldepflichten.

Variante 2:

D1 holt die Ware mit eigenem Fahrer ab bzw.
gibt den Speditionsauftrag.

ruhende Beférderungs- bzw. Ver-
Lieferung sendungslieferung
Ccz — D2 = D1
Warenweg T

Lieferung | Lieferort Steuerfrei?

CZ an D2 | Tschechien | Steuerpflichtige In-
Vorange- landslieferung in
hende ,ru- | Tschechien;
hende Liefe- | Folge: Rechnung mit
rung” tschechischer Steuer
= Beginn (Voraussetzungen fir
der Beforde- | steuerfreie igL liegen
rung bzw. nicht vor, da Steuerbe-
Versendung | freiung nicht fir ruhen-

de Lieferung in An-
spruch genommen
werden kann, s.0.)

D2 an D1 | Tschechien |In Tschechien steuer-
= Beginn bare, aber steuerbefrei-
der Beforde- | te innergemeinschaftli-
rungs- bzw. |che Lieferung; aufgrund
Versen- Steuerbarkeit des Um-
dungsliefe- | satzes in Tschechien
rung umsatzsteuerliche




Registrierung des D2 in
Tschechien und Auftre-
ten unter tschechischer
USt-IdNr. grundsatzlich
erforderlich.

D1 muss bei korrekter
Abwicklung Erwerbsbe-
steuerung in D vor-
nehmen.

4.2 Falle mit einem in Deutschland und
zwei in der EU ansédssigen Unterneh-
mer

Fall 1

Unternehmer D (Deutschland) kauft bei | (lta-
lien) eine Maschine mit dem Auftrag, diese
direkt an seinen Kunden CZ in Tschechien zu

Intrastatmeldung:

D2 steht am Beginn der Beférderungsliefe-
rung und gibt die Versendungsmeldung in
Tschechien ab, D1 steht am Ende der Befor-
derungslieferung und gibt die Eingangsmel-
dung ab.

Zusammenfassende Meldung:

Bei korrekter Abwicklung meldet D2 (unter
seiner tschechischen USt-IdNr.) an D1 die
innergemeinschaftliche Lieferung. D1 treffen
keine Meldepflichten.

Variante 3:
D2 beférdert die Ware mit eigenem Fahrer
bzw. gibt den Speditionsauftrag.

a) Es werden keine besonderen Lieferklau-
seln vereinbart.

b) D2 vereinbart mit CZ EXW (ab Werk)
D2 vereinbart mit D1 DDP (frei Haus)

und setzt diese aktiv zum Nachweis ein,
dass er als Lieferer des D1 gehandelt hat.

Fir a) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie fir
Variante 1.

Fir b) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie fir
Variante 2.

Hinweis zu Variante 3b):

Nach dem seit dem 1.1.2020 geltenden § 3
Absatz 6a Satz 5 UStG ist es fiir die abwei-
chende Zuordnung ausreichend, wenn der
Zwischenhéndler den Transportauftrag erteilt
und dem 1. Lieferer seine UStld-Nr. des Ab-
gangslandes mitteilt. Auf die Vereinbarung
einer bestimmten Lieferklausel kommt es
somit nicht mehr an.

liefern.

Variante 1:

| beférdert die Ware mit eigenem Fahrer bzw.
gibt den Speditionsauftrag.

Beférderungs- bzw. ruhende
Versendungslieferung Lieferung
I(talien) = D - Ccz
Warenweg T
Lieferung | Lieferort Steuerfrei?
lan D Italien Innergemeinschaftlich
= Beginn steuerfreie Lieferung
der Beforde- | Folge: Steuerfreie
rungs- bzw. | Rechnung
Versen-
dungsliefe-
rung
D an CZ | Tschechien | Grundsatzlich: Steuer-
Nachfol- pflichtiger innergemein-
gende "ru- | schaftlicher Erwerb des
hende Liefe- | D in CZ mit anschlie-
rung" Render steuerpflichtiger
= Ende der | Inlandslieferung in CZ;
Beférderung | wirde prinzipiell um-
bzw. Ver- satzsteuerliche Regist-
sendung rierung in CZ bedeuten;
Hier aber moglich: Ver-
einfachungsregelung
fur innergemein-
schaftliche Dreiecks-
geschafte mit der Fol-
ge, dass Steuerschuld
auf CZ verlagert wird
(s. Details nachfolgend)

Vereinfachungsregel fiir innergemein-
schaftliche Dreiecksgeschafte

In der vorstehenden Konstellation musste
sich D aufgrund des Lieferorts "Tschechien"
fur seinen innergemeinschaftlichen Erwerb
bzw. seine ruhende Lieferung grundsatzlich
dort umsatzsteuerlich registrieren lassen.



In diesen Konstellationen kann jedoch unter
bestimmten Voraussetzungen die Vereinfa-
chungsregelung fiir innergemeinschatftliche
Dreiecksgeschéfte angewandt werden mit
der Folge, dass die Steuer von dem letzten
Abnehmer, d.h. vorstehend dem CZ, ge-
schuldet wird. Der deutsche Unternehmer D
kann dann eine Rechnung ohne Steuer an
CZ stellen. Eine Registrierung in Tschechien
entfallt. Damit die Vereinfachungsregelung
angewendet werden kann, mussen allerdings
folgende Voraussetzungen erfillt sein:

(1) Es muss ein innergemeinschaftliches
Dreiecksgeschéaft vorliegen. Dies ist dann der
Fall, wenn

e drei Unternehmer ein Umsatzgeschaft
Uber denselben Gegenstand abschlieen
und dieser Gegenstand unmittelbar vom
ersten Lieferer an den letzten Abnehmer
gelangt

e alle drei Unternehmer in unterschiedli-
chen Mitgliedstaaten fur Zwecke der Um-
satzsteuer registriert sind (erkennbar an
USt-IdNr.)

o der Gegenstand der Lieferung von dem
Gebiet eines Mitgliedsstaats in einen an-
deren Mitgliedsstaat gelangt

o die Versendungs- bzw. Beférderungsliefe-
rung dem ersten Unternehmer in der Ket-
te oder dem mittleren Unternehmer in
seiner Eigenschaft als Abnehmer zuzu-
ordnen ist.

Beachte: Nach  dem Umsatzsteuer-
Anwendungserlass findet die Vereinfa-
chungsregelung auch Anwendung, wenn
mehr als drei Unternehmer an dem Geschaft
beteiligt sind, soweit die Voraussetzungen fir
die drei am Ende der Kette stehenden Unter-
nehmer vorliegen. Fur Geschéafte mit Dritt-
landsbezug kommt die Vereinfachungsrege-
lung nicht in Betracht.

(2) Weiterhin missen die Voraussetzungen
fur die Ubertragung der Steuerschuld vorlie-
gen. Diese sind:

o Der Lieferung des mittleren an den letzten
Unternehmer in der Kette ist ein innerge-
meinschaftlicher Erwerb beim mittleren
Unternehmer vorausgegangen.

e Der mittlere Unternehmer in der Kette ist
nicht in dem Mitgliedstaat ans&ssig, in

dem die Beférderung bzw. Versendung
endet.

e Der mittlere Unternehmer verwendet ge-
genluber dem ersten und dem letzten Un-
ternehmer in der Kette dieselbe Umsatz-
steueridentifikationsnummer. Diese darf
nicht von einem der Mitgliedstaaten erteilt
worden sein, in dem die Beférderung
bzw. Verwendung beginnt oder endet.

e Der mittlere Unternehmer muss dem letz-
ten Unternehmer in der Kette eine Rech-
nung ohne gesonderten Steuerausweis
erteilen.

e Der letzte Unternehmer in der Kette muss
eine Umsatzsteueridentifikationsnummer
des Mitgliedstaats verwenden, in dem die
Beférderung bzw. Versendung endet.

Liegen die vorstehenden Voraussetzungen
vor und wird von der Vereinfachungsregelung
Gebrauch gemacht, ist fir die Rechnungs-
tellung noch Folgendes zu beachten:

e In der Rechnung des mittleren Unterneh-
mers an den letzten Unternehmer in der
Kette darf die Steuer nicht gesondert
ausgewiesen werden.

o Als zusatzliche Rechnungsangabe muss
ein Hinweis auf das Vorliegen eines
innergemeinschaftlichen Dreiecksge-
schafts aufgenommen werden, z. B. "in-
nergemeinschaftliches Dreiecksgeschaft
nach § 25b UStG" oder "Vereinfachungs-
regelung nach Artikel 197 MwSystRL".

e Hinweis auf die Steuerschuld des letzten
Abnehmers, z. B. "Steuerschuldner ist der
Rechnungsempfanger".

e Angabe der Umsatzsteueridentifikations-
nummer des mittleren Unternehmers und
des letzten Unternehmers in der Kette.

Bezugnehmend auf das Ausgangsbeispiel
wirde dies damit bedeuten, dass unter Be-
ricksichtigung der vorstehenden Vorausset-
zungen die Rechnung des D an CZ ohne
Steuer erfolgen kann und gleichzeitig eine
umsatzsteuerliche Registrierung des D in
Tschechien  vermieden werden  kann.



Intrastatmeldung:

Es wird nur der physische Warenverkehr,
zwischen dem Abgangs- und dem Bestim-
mungsmitgliedstaat bertcksichtigt.

Bei Anwendung der umsatzsteuerrechtlichen
Vereinfachungsregel gibt | die Versendungs-
meldung ab, CZ gibt die Eingangsmeldung

Beforderung bzw. Ver-
sendung von letztem
Abnehmer veranlasst
wird; Zuordnung der
Versendungs- bzw.
Beforderungslieferung
im Verhaltnis D an CZ

ab, D muss keine Meldung abgeben.

Zusammenfassende Meldung:

| meldet unter seiner italienischen USt-IdNr.
eine innergemeinschaftliche Lieferung an D.
D meldet ein innergemeinschaftliches Drei-
ecksgeschaft. Hierzu ist der Hinweis auf ein
innergemeinschaftliches Dreiecksgeschéaft in
Spalte 3 der ZM aufzunehmen.

Variante 2:
CZ holt die Ware mit eigenem Fahrer ab bzw.
gibt den Speditionsauftrag.

ruhende Beférderungs- bzw. Ver-
Lieferung sendungslieferung
I(talien) - D = Ccz
Warenweg T

Lieferung | Lieferort Steuerfrei?

lan D Italien Steuerpflichtige In-
Vorange- landslieferung in Italien;
hende "ru- | Folge: bei korrekter
hende Liefe- | Beurteilung Rechnung
rung" mit italienischer Steuer
= Beginn
der Beforde-
rung bzw.
Versendung

DanCZz Italien In Italien steuerbare,
= Beginn aber steuerbefreite
der Beférde- | innergemeinschaftliche
rungs- bzw. |Lieferung; aufgrund
Versen- Steuerbarkeit des Um-
dungsliefe- | satzes in Italien um-
rung satzsteuerliche Regist-

rierung des D in Italien
und Auftreten unter
italienischer USt-IDNr.
grundsatzlich erforder-
lich. CZ muss bei kor-
rekter Abwicklung Er-
werbsbesteuerung in
CZ vornehmen.
Beachte: keine An-
wendungsmaoglichkeit
fur Vereinfachungsre-
gelung fur innerge-
meinschaftliche Drei-
ecksgeschafte, da

Intrastatmeldung:

D steht am Beginn der Beférderungslieferung
und gibt die Versendungsmeldung in Italien
ab, CZ steht am Ende der Beférderungsliefe-
rung und gibt die Eingangsmeldung ab.

Zusammenfassende Meldung:

Bei korrekter Abwicklung meldet D (unter
seiner italienischen USt-IdNr.) an CZ die in-
nergemeinschaftliche Lieferung. | treffen kei-
ne Meldepflichten.

Variante 3:
D befordert die Ware mit eigenem Fahrer
bzw. gibt den Speditionsauftrag.

a) Es werden keine besonderen Lieferklau-
seln vereinbart.

b) D vereinbart mit | EXW (ab Werk)
D vereinbart mit CZ DDP (frei Haus)

und setzt diese aktiv zum Nachweis ein,
dass er als Lieferer des CZ gehandelt hat.

Fir a) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie fir
Variante 1.

Fir b) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie fir
Variante 2.

Hinweis zu Variante 3b)

Nach dem seit dem 1.1.2020 geltenden § 3
Absatz 6a Satz 5 UStG ist es flir die abwei-
chende Zuordnung ausreichend, wenn der
Zwischenhéndler den Transportauftrag erteilt
und dem 1. Lieferer seine UStld-Nr. des Ab-
gangslandes mitteilt. Auf die Vereinbarung
einer bestimmten Lieferklausel kommt es
somit nicht mehr an.
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Fall 2

Unternehmer | (ltalien) kauft bei D (Deutsch-
land) eine Maschine mit dem Auftrag diese
direkt an seinen Kunden CZ in Tschechien zu
liefern.

Variante 1:
D befordert die Ware mit eigenem Fahrer
bzw. gibt den Speditionsauftrag.

Variante 2:
CZ holt die Ware mit eigenem Fahrer ab bzw.
gibt den Speditionsauftrag.

Beférderungs- bzw. ruhende

Versendungslieferung Lieferung

D = I(talien) — Ccz

Warenweg T

Lieferung | Lieferort Steuerfrei?

Danl Deutschland | In Deutschland steuer-
= Beginn bare, aber gem. §§ 4
der Beforde- | Nr. 1bi.V.m. 6a UStG
rungs- bzw. |steuerbefreite innerge-
Versen- meinschaftlich Liefe-
dungsliefe- |rung
rung Folge: steuerfreie Ab-

rechnung als igL

lan CZ Tschechien | Grundsatzlich: Steuer-
Nachfolgen- | pflichtiger innergemein-
de "ruhende | schaftlicher Erwerb in
Lieferung" CZ mit anschlieRender
= Ende der | steuerpflichtiger In-
Beforderung | landslieferung in CZ;
bzw. Ver- wirde prinzipiell um-
sendung satzsteuerliche Regist-

rierung des | in CZ
bedeuten, hier aber
moglich: Vereinfa-
chungsregelung fiir
innergemeinschaftli-
che Dreiecksgeschaf-
te mit der Folge, dass
Steuerschuld auf CZ
verlagert wird (vgl. zu
den Voraussetzungen
im Detail oben)

Intrastatmeldungen:

Es wird nur der physische Warenverkehr zwi-

schen dem Abgangs-

und dem Bestim-

ruhende Befoérderungs- bzw. Ver-
Lieferung sendungslieferung

D — I(talien) = Ccz

‘ Warenweg

Lieferung | Lieferort Steuerfrei?

Danl Deutschland | Steuerpflichtige In-
Vorange- landslieferung in
hende "ru- | Deutschland
hende Liefe- | Folge: Rechnung mit
rung" deutscher Steuer
= Beginn
der Beforde-
rung bzw.

Versendung

lan CZ Deutschland | In Deutschland steuer-
= Beginn bare, aber steuerbefrei-
der Beforde- | te innergemeinschaftli-
rungs- bzw. |che Lieferung; aufgrund
Versen- Steuerbarkeit des Um-
dungsliefe- |satzes in Deutschland
rung Registrierung des | in

Deutschland und Auf-
treten unter deutscher
UStIdNr. grundséatzlich
erforderlich.

CZ muss bei korrekter
Abwicklung Erwerbsbe-
steuerung in CZ vor-
nehmen.

Beachte: keine An-
wendungsmaoglichkeit
fur Vereinfachungsre-
gelung fir Dreiecksge-
schafte, da Beforde-
rung bzw. Versendung
von letztem Abnehmer
veranlasst wird; Zuord-
nung der Versendungs-
bzw. Beférderungsliefe-
rung im Verhaltnis | an
Cz

mungsmitgliedstaat bertcksichtigt. Bei An-
wendung der umsatzsteuerrechtlichen Ver-
einfachungsregel gibt D die Versendungs-
meldung ab, CZ gibt die Eingangsmeldung
ab, | muss keine Meldung abgeben.

Zusammenfassende Meldung:

D meldet eine ,normale“ innergemeinschaftli-
che Lieferung an | in der ZM. | meldet in sei-
ner ZM ein innergemeinschaftliches Drei-
ecksgeschaft.

Intrastatmeldung:

| steht am Beginn der Beférderungslieferung
und gibt die Versendungsmeldung in
Deutschland ab, CZ steht am Ende der Be-
forderungslieferung und gibt die Eingangs-
meldung ab.
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Zusammenfassende Meldung:

Bei korrekter Abwicklung meldet | (unter sei-
ner deutschen USt-IdNr.) an CZ die innerge-
meinschaftliche Lieferung. D treffen keine
Meldepflichten.

Variante 3:
| beférdert die Ware mit eigenem Fahrer bzw.
gibt den Speditionsauftrag.

a) Es werden keine besonderen Lieferklau-
seln vereinbart.

b) | vereinbart mit D EXW (ab Werk)
| vereinbart mit CZ DDP (frei Haus)

und setzt diese aktiv zum Nachweis ein,
dass er als Lieferer des CZ gehandelt hat.

Fir a) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie fir
Variante 1.

Fir b) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie fir
Variante 2.

Hinweis zu Variante 3b)

Nach dem seit dem 1.1.2020 geltenden § 3
Absatz 6a Satz 5 UStG ist es fiir die abwei-
chende Zuordnung ausreichend, wenn der
Zwischenhéndler den Transportauftrag erteilt
und dem 1. Lieferer seine USt ID Nr. des
Abgangslandes mitteilt. Auf die Vereinbarung
einer bestimmten Lieferklausel kommt es
somit nicht mehr an.

Fall 3:

Unternehmer D (Deutschland) kauft bei PT
(Portugal) eine Maschine. Dieser bestellt die
Maschine bei CZ (Tschechien) mit dem Auf-
trag, diese direkt an D in Deutschland zu lie-
fern.

Variante 1:
CZ befordert die Ware mit eigenem Fahrer
bzw. gibt den Speditionsauftrag.

Befoérderungs- bzw. ruhende

Versendungslieferung Lieferung

cz = PT — D
Warenweg T

Lieferung | Lieferort

Steuerfrei?

CZ an PT | Tschechien

In CZ steuerbare, aber

= Beginn steuerbefreite innerge-
der Beforde- | meinschaftliche Liefe-
rungs- bzw. |rung

Versen-

dungsliefe-

rung)

PT an D |Deutschland | Grundsatzlich: Steuer-
Nachfolgen- | pflichtiger innergemein-
de "ruhende | schaftlicher Erwerb in
Lieferung" Deutschland mit an-

= Ende der | schlieender steuer-
Beforderung | pflichtiger Inlandsliefe-
bzw. Ver- rung in Deutschland;
sendung wirde prinzipiell um-
satzsteuerliche Regist-
rierung in Deutschland
bedeuten, hier aber
moglich: Vereinfa-
chungsregelung fiir
innergemeinschaftli-
che Dreiecksgeschif-
te mit der Folge, dass
Steuerschuld auf D
verlagert wird, d.h. fir
D Vorsicht bei Rech-
nungsempfang, Steu-
erbetrag muss unter KZ
69 in Umsatzsteuervo-
ranmeldung erklart
werden.

Intrastatmeldungen:

Es wird nur der physische Warenverkehr zwi-
schen dem Abgangs- und dem Bestim-
mungsmitgliedstaat bertcksichtigt. Bei An-
wendung der umsatzsteuerrechtlichen Ver-
einfachungsregel gibt CZ die Versendungs-
meldung ab, D gibt die Eingangsmeldung ab,
PT muss keine Meldung abgeben.

Zusammenfassende Meldung:

CZ meldet eine ,normale“ innergemeinschaft-
liche Lieferung an PT. PT meldet in seiner
ZM ein innergemeinschaftliches Dreiecksge-
schaft.
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Variante 2:

D holt die Ware mit eigenem Fahrer ab bzw.
gibt den Speditionsauftrag.

ruhende Befoérderungs- bzw. Ver-
Lieferung sendungslieferung
cz — PT = D
Warenweg T

Lieferung | Lieferort Steuerfrei?

CZ an PT | Tschechien | Steuerpflichtige In-
vorangehen- | landslieferung in
de "ruhende | Tschechien
Lieferung" Folge: Abrechnung mit
= Beginn tschechischer Steuer
der Beforde-
rung bzw.
Versendung

PTan D | Tschechien |In CZ steuerbare, aber
= Beginn steuerbefreite innerge-
der Beforde- | meinschaftliche Liefe-
rungs- bzw. |rung; aufgrund Steuer-
Versen- barkeit des Umsatzes
dungsliefe- |in CZ Registrierung des
rung PT in CZ und Auftreten

unter tschechischer
USt-IdNr. grundsatzlich
erforderlich. D muss bei
korrekter Abwicklung
Erwerbsbesteuerung in
D vornehmen; keine
Anwendungsmoglich-
keit fir Vereinfachungs-
regelung fur Dreiecks-
geschéafte, da Befdrde-
rung bzw. Versendung
von letztem Abnehmer
veranlasst wird; Zuord-
nung der Warenbewe-
gung: PT anD

Intrastatmeldung:

PT steht am Beginn der Beférderungsliefe-
rung und gibt die Versendungsmeldung in
Tschechien ab, D stent am Ende der Befor-
derungslieferung und gibt die Eingangsmel-
dung ab.

Zusammenfassende Meldung:

Bei korrekter Abwicklung meldet PT (unter
seiner tschechischen USt-IdNr.) an D die
innergemeinschaftliche Lieferung. CZ treffen
keine Meldepflichten.

Variante 3:
PT befordert die Ware mit eigenem Fahrer
bzw. gibt den Speditionsauftrag.

a) Es werden keine besonderen Lieferklau-
seln vereinbart.

b) PT vereinbart mit CZ EXW (ab Werk)
PT vereinbart mit D DDP (frei Haus)

und setzt diese aktiv zum Nachweis ein,
dass er als Lieferer des D gehandelt hat.

Fir a) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie fir
Variante 1.

Fir b) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie fir
Variante 2.

Hinweis zu Variante 3b)

Nach dem seit dem 1.1.2020 geltenden § 3
Absatz 6a Satz 5 UStG ist es fiir die abwei-
chende Zuordnung ausreichend, wenn der
Zwischenhéndler den Transportauftrag erteilt
und dem 1. Lieferer seine USt ID Nr. des
Abgangslandes mitteilt. Auf die Vereinbarung
einer bestimmten Lieferklausel kommt es
somit nicht mehr an.

5. Schlussbemerkung

Aus den vorstehenden Ausfuhrungen ergibt
sich, dass die umsatzsteuerliche Beurteilung
von Reihengeschaften maflgeblich von den
jeweiligen Lieferbedingungen abhangt. Durch
geschickte Gestaltungen kdénnen so aufwan-
dige Registrierungen in anderen Mitgliedstaa-
ten vermieden werden und die fir alle Betei-
ligten einfachste Lésung gefunden werden.
Bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
sollte daher eine sorgfaltige steuerliche Pri-
fung stattfinden.

Die vorstehenden Informationen kénnen hier-
zu eine Hilfestellung bieten. Sie wurden mit
der groRtmaoglichen Sorgfalt zusammenge-
stellt. Eine Haftung fur die Richtigkeit kann
jedoch nicht Gbernommen werden. Weiterhin
weisen wir darauf hin, dass aufgrund der
Komplexitat der Sachverhalte und steuerli-
chen Regelungen in jedem Fall vor der ent-
sprechenden vertraglichen Vereinbarung
bzw. Rechnungsstellung fachkundiger Rat
eingeholt werden sollte.
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Fiar Fragen zu bilateralen Lieferkonstellatio-
nen in der Europaischen Union finden Sie
weiterfuhrende Informationen in unserem
Merkblatt "Umsatzsteuerfreie Lieferungen im
innergemeinschaftlichen Warenverkehr zwi-
schen Unternehmern"; ebenfalls unter der
vorstehenden Internetadresse abrufbar.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier
geschilderten Reihengeschafte von der Bun-
desbank als Transithandelsgeschafte be-
trachtet werden. Dies bedeutet, dass Zah-
lungseingange und Zahlungsausgange Uber
12.500 Euro je Fall an die Bundesbank ge-
meldet werden muassen. Fir alle Fragen be-
ziglich der im Zahlungs- und Kapitalverkehr
mit dem Ausland abzugebenden statistischen
Meldungen hat die Deutsche Bundesbank ein
Informations-Telefon (Hotline-Nr.: 0800/1234-
111) eingerichtet. Zudem kénnen Uber deren
Homepage ,www.bundesbank.de® unter der
Rubrik ,Statistik® und den Schaltflachen
,Meldewesen®, ,Auflenwirtschaft, die beno-
tigten Vordrucke und Merkblatter abgerufen
werden. Die zutreffende Meldeweise fir die
im Zusammenhang mit Transitgeschaften
geleisteten und empfangenen Zahlungen ist
z.B. im Merkblatt ,Zahlungen im AuRenwirt-
schaftsverkehr — Transithandel (Einschl.
Sonderfalle) ausfiihrlich beschrieben.

m

Ihre Ansprechpartner:

Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main

Michael Romer, Referent

Recht und Steuern

069 - 2197 1329
m.roemer@frankfurt-main.ihk.de

Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main
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Anlage 1

Zustandigkeit fir die Umsatzbesteuerung im Ausland ansassiger Unternehmer

Flr die Umsatzsteuer der Unternehmer, die ihr Unternehmen von einem der nachfolgend genann-
ten Staaten betreiben, sind folgende Finanzamter 6értlich zustandig:

Wohnsitz, Sitz oder Geschiftsleitung

Zustandiges Finanzamt

Belgien Trier
Bulgarien Neuwied
Danemark Flensburg
Estland Rostock |
Finnland Bremen-Mitte
Frankreich Kehl

Grofbritannien und Nordirland

Hannover-Nord

Griechenland

Berlin-Neukolin-Nord

Irland Hamburg-Nord
Italien Munchen |l

Kroatien Kassel-Goethestralle
Lettland Bremen-Mitte
Liechtenstein Konstanz

Litauen Muhlhausen
Luxemburg Saarbriicken Am Stadtgraben
Mazedonien Berlin-Neukdlin-Nord
Niederlande Kleve

Norwegen Bremen-Mitte
Osterreich Miinchen Il
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Wohnsitz, Sitz oder Geschiftsleitung

Zustandiges Finanzamt

Polen Oranienburg
Portugal Kassel-Goethestralle
Rumanien Chemnitz-Sud

Russische Foderation

Magdeburg I

Schweden

Hamburg-Nord

Schweiz

Konstanz

Slowakische Republik

Chemnitz-Sid

Spanien

Kassel-Goethestralle

Republik Slowenien

Oranienburg

Tschechische Republik

Chemnitz-Sid

Tarkei Dortmund-Unna
Ukraine Magdeburg Il
Ungarn Zentralfinanzamt Nlrnberg

Weildrussland

Magdeburg Il

USA

Bonn-Innenstadt

Falls Sie kein fiir Ihr Land zustéandiges Finanzamt gefunden haben, wenden Sie sich bitte an das

folgende Finanzamt:

Finanzamt Berlin Neukolln-Nord
Sonnenallee 223

12059 Berlin

Telefon 030 68876-0

Telefax 030 68876-395

Die Anschriften der jeweiligen Finanzamter kénnen in aktueller Fassung im Internet auf der Home-
page des Bundeszentralamts fir Steuern abgerufen werden.
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	Die fortschreitende Internationalisierung des Wirtschaftsverkehrs führt dazu, dass immer mehr Unternehmen Lieferungen über die Grenze erbringen. Warenlieferungen in das Gemeinschaftsgebiet der Europäischen Uni on gehören ebenso wie Lieferungen ins Dritt land längst nicht mehr nur zum Alltag von Großunternehmen. Zunehmend kleine und mittlere Unternehmen nehmen am internatio nalen Warenverkehr teil. In diesem Zusam menhang treten immer öfters Lieferkonstella tionen auf, in denen Warenbewegungen sich nicht nur bilateral zwischen zwei Vertrags partnern abspielen, sondern mehrere Unter nehmer an entsprechenden Geschäften be teiligt sind. So finden sich häufig Fälle, in denen ein Unternehmer die bestellte Ware von seinem Lieferanten direkt an seinen Kunden oder an einen von diesem benannten Dritten ausliefern lässt. Man spricht in diesen Fällen von sogenannten Reihengeschäften:
	A  B  C
	Während Reihengeschäfte häufig den wirt schaftlichen Gegebenheiten entsprechen und von der praktischen Abwicklung am einfachs ten erscheinen, ist deren umsatzsteuerliche Behandlung äußerst kompliziert und führt vielfach zu Fehlern in der Handhabung. Auch die Meldepflichten im Rahmen der Zusam menfassenden Meldung und Intrahandelssta tistik stellen alle Beteiligten vor erhebliche Probleme. Im Folgenden werden die gelten den Grundsätze für die korrekte umsatzsteu erliche und statistische Behandlung bei der Beteiligung von drei Unternehmen an einem Reihengeschäft innerhalb der Europäischen Union dargestellt und anhand der möglichen Fallkonstellationen beispielhaft erläutert.
	Für Drittlandsgeschäfte gelten die Ausfüh rungen vom Prinzip sinngemäß, wobei hier keine statistischen Meldungen erforderlich sind. Hier sind aufgrund der fehlenden welt weiten Vereinheitlichung der Umsatzsteuer systeme häufig jedoch die jeweiligen nationa len Besonderheiten zusätzlich von Bedeu tung. Ebenso sind im Einzelfall die jeweiligen Lieferbedingungen von entscheidendem Ein fluss. Auf eine Einzelfalldarstellung für Rei hengeschäfte mit Drittlandsbezug wird daher an dieser Stelle verzichtet. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich direkt an den Ansprechpart ner Ihrer zuständigen IHK.
	Aus umsatzsteuerlicher Sicht werden im Rahmen eines Reihengeschäfts mehrere Lieferungen ausgeführt, die in Bezug auf ih ren Lieferort und Lieferzeitpunkt jeweils ge sondert betrachtet werden müssen. Im oben angeführten Beispiel ist dies
	Im Rahmen einer solchen Lieferkette ist die Beförderung oder Versendung des Gegen stands, d.h. die Warenbewegung, nur einer der Lieferungen zuzuordnen. Diese eine Lie ferung ist die sogenannte Beförderungs oder Versendungslieferung, auch „bewegte Liefe rung“ genannt. Von Bedeutung ist die genaue Zuordnung der Beförderung beziehungswei se Lieferung zu einer der Lieferungen des halb, da bei grenzüberschreitenden Waren bewegungen nur für sie eine Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen oder innergemein schaftliche Lieferungen in Betracht kommt. Bei allen anderen Lieferungen in der Kette findet keine Beförderung oder Versendung statt. Diese Lieferungen werden als soge
	nannte "ruhende Lieferungen" bezeichnet. Für sie kommt die Inanspruchnahme der er wähnten Steuerbefreiungstatbestände nicht in Betracht.
	Für die konkrete Zuordnung der Beförderung bzw. Versendung gilt Folgendes:
	A  B  C
	Für den Fall, dass bei dieser Konstellation die Ware im Rahmen ihrer Bewegung die Grenze überschreitet, kommt nur für die Lieferung A an B eine Steuerbefreiung (Ausfuhr oder in nergemeinschaftliche Lieferung) in Betracht.
	A  B  C
	Für den Fall, dass bei dieser Konstellation die Ware im Rahmen ihrer Bewegung die Grenze überschreitet, kommt nur für die Lieferung B an C eine Steuerbefreiung (Ausfuhr oder in nergemeinschaftliche Lieferung) in Betracht.
	Für die Zuordnung enthält das Gesetz die Vermutung für die Variante 1, d.h., dass der handelnde Unternehmer als Abnehmer der Vorlieferung tätig wird. Der Unternehmer kann jedoch anhand von Aufzeichnungen oder Belegen das Gegenteil nachweisen. Erfolgt ein solcher Nachweis, wird die Beför derung oder Versendung der von ihm ausge führten Lieferung an seinen Abnehmer zuge ordnet. Für diesen Nachweis kommt nach dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass in Betracht,
	B vereinbart mit C DDP (frei Haus)
	A  B  C
	Für den Fall, dass bei dieser Konstellation die Ware im Rahmen ihrer Bewegung die Grenze überschreitet, kommt nur für die Lieferung A an B eine Steuerbefreiung (Ausfuhr oder in nergemeinschaftliche Lieferung) in Betracht.
	A  B  C
	Für den Fall, dass bei dieser Konstellation die Ware im Rahmen ihrer Bewegung die Grenze überschreitet, kommt daher für die Lieferung B an C eine Steuerbefreiung (Ausfuhr oder innergemeinschaftliche Lieferung) in Be tracht.
	Wichtig: Für die korrekte Zuordnung der Versendungs oder Beförderungslieferung ist stets zu klären, wer die Warenbewegung veranlasst. Im Hinblick darauf, dass nur für diese Lieferung gegebenenfalls die Steuerbe freiung für Ausfuhren bzw. innergemein schaftliche Lieferungen in Anspruch genom men werden kann, ergeben sich hieraus wichtige Gestaltungsspielräume.
	Die folgenden Ausführungen zum Lieferort unterstreichen dies.
	Der Frage der Lieferbedingungen ist daher bereits bei Vertragsschluss erhebliche Be deutung beizumessen.
	Hinweis: Bislang konnten trotz an sich EU einheitlicher Vorgaben durch die europäische Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSys tRL) bei der Identifizierung der Beförderungs und Versendungslieferung und ruhenden Lieferung zwischen den Mitgliedstaaten Un terschiede auftreten. Dies galt insbesondere dann, wenn der mittlere Unternehmer (neu: Zwischenhändler) den Transport veranlasste. Die deutsche Sichtweise der Finanzverwal tung, die hier mit einer widerlegbaren gesetz lichen Vermutung arbeitet (s.o.), wurde so nicht überall geteilt. Mit Artikel 36a MWStSys tRL ist zum 1.1.2020 eine EU-weit geltende Regelung zu den Reihengeschäften in Kraft getreten, die jeder EU-Mitgliedstaat umzuset zen hat. Art 36a entspricht im Wesentlichen der deutschen Sichtweise, die jetzt in § 3 Absatz 6a UStG neu kodifiziert ist.
	Nachdem damit die Grundsätze für die Zu ordnung der Versendungs oder Beförde rungslieferung bzw. der ruhenden Lieferung beschrieben sind, ist für die korrekte Rech nungstellung im Rahmen von Reihengeschäf ten weiterhin von wesentlicher Bedeutung, wo der Ort der jeweiligen Lieferung ist. Nur so kann geklärt werden, ob mit deutscher Mehrwertsteuer fakturiert werden muss bzw. ob eine Steuerbefreiung nach deutschem Mehrwertsteuerrecht in Betracht kommt (bei Lieferort Deutschland) oder ob mit ausländi scher Mehrwertsteuer fakturiert werden muss (bei Lieferort im Ausland).
	Die Regeln hierfür sind:
	A (HH)
	 B (S)
	C (M)
	Lieferort der Beförderungs bzw. Versen dungslieferung des A (HH) an B (S) ist der Beginn der Beförderung bzw. Versendung, d.h. Hamburg.
	A (HH)
	 B (S)
	C (M)
	Lieferort der Versendungs bzw. Beförde rungslieferung nachfolgenden ruhenden Lie ferung des B (S) an C (M) ist das Ende der Beförderung bzw. Versendung, d. h. Mün chen.
	A (HH)  B (S)  C (M)
	Lieferort der der Beförderungs bzw. Versen dungslieferung in diesem Fall vorangehenden ruhenden Lieferung des A (HH) an B (S) ist Beginn der Beförderung bzw. Versendung, d. h. Hamburg.
	Unter Anwendung der vorstehenden Grund sätze ergibt sich für Lieferkonstellationen unter der Beteiligung von EU-Unternehmern Folgendes:
	Unternehmer B (Belgien) kauft bei Unter nehmer D1 (Deutschland) eine Maschine mit dem Auftrag, diese direkt an seinen Kunden D2 (Deutschland) zu liefern.
	D1  B(elgien)  D2
	Hinweis: Ergibt sich für ausländische Unter nehmen, wie vorstehend, eine umsatzsteuer liche Registrierungspflicht muss diese bei dem hierfür zentral zuständigen Finanzamt in Deutschland vorgenommen werden.
	Eine Übersicht über die zentral zuständigen Finanzämter ist als Anlage 1 am Ende des Merkblatts angehängt.
	Nähere Informationen hierzu können auch im Internetangebot des Bundeszentralamts für Steuern, www.bzst.de, unter dem Punkt „Umsatzsteuer“ abgerufen werden.
	D1 
	B(elgien)
	 D2
	und setzt diese aktiv zum Nachweis ein, dass er als Lieferer des D2 gehandelt hat.
	Für a) ergibt sich das selbe Ergebnis wie für Variante 1.
	Für b) ergibt sich das selbe Ergebnis wie für Variante 2.
	Zusammenfassende Meldung: Es liegt kei ne innergemeinschaftliche Lieferung vor, da her fallen in allen Varianten keine Meldungen an.
	Unternehmer D1 (Deutschland) kauft bei D2 (Deutschland) eine Maschine mit dem Auf trag, diese direkt an seinen Kunden CZ in Tschechien zu liefern.
	D2
	D1 
	CZ
	Hinweis: Seit 1.1.2020 ist die materielle Vo raussetzung für die Steuerfreiheit der inner gemeinschaftlichen Lieferung, dass der Er werber eine im Zeitpunkt der Lieferung gülti ge USt-IdNr. tatsächlich besitzt. Folglich ent fällt mangels USt-IdNr. des Abnehmers die Steuerfreiheit, so dass die Lieferung in Deutschland steuerbar und steuerpflichtig ist.
	D2  D1  CZ
	D1 vereinbart mit CZ DDP (frei Haus)
	und setzt diese aktiv zum Nachweis ein, dass er als Lieferer des CZ gehandelt hat.
	Für a) ergibt sich das selbe Ergebnis wie für Variante 1.
	Für b) ergibt sich das selbe Ergebnis wie für Variante 2.
	D1 (Deutschland) bestellt bei Großhändler D2 (Deutschland) eine Maschine. D2 kauft diese seinerseits bei CZ in Tschechien mit dem Auftrag diese direkt an D1 zu liefern.
	CZ  D2  D1
	CZ  D2  D1
	D2 vereinbart mit D1 DDP (frei Haus)
	und setzt diese aktiv zum Nachweis ein, dass er als Lieferer des D1 gehandelt hat.
	Für a) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie für Variante 1.
	Für b) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie für Variante 2.
	Unternehmer D (Deutschland) kauft bei I (Ita lien) eine Maschine mit dem Auftrag, diese direkt an seinen Kunden CZ in Tschechien zu liefern.
	I(talien)
	D 
	CZ
	In der vorstehenden Konstellation müsste sich D aufgrund des Lieferorts "Tschechien" für seinen innergemeinschaftlichen Erwerb bzw. seine ruhende Lieferung grundsätzlich dort umsatzsteuerlich registrieren lassen.
	In diesen Konstellationen kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen die Vereinfa chungsregelung für innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte angewandt werden mit der Folge, dass die Steuer von dem letzten Abnehmer, d.h. vorstehend dem CZ, ge schuldet wird. Der deutsche Unternehmer D kann dann eine Rechnung ohne Steuer an CZ stellen. Eine Registrierung in Tschechien entfällt. Damit die Vereinfachungsregelung angewendet werden kann, müssen allerdings folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
	Beachte: Nach dem Umsatzsteuer Anwendungserlass findet die Vereinfa chungsregelung auch Anwendung, wenn mehr als drei Unternehmer an dem Geschäft beteiligt sind, soweit die Voraussetzungen für die drei am Ende der Kette stehenden Unter nehmer vorliegen. Für Geschäfte mit Dritt landsbezug kommt die Vereinfachungsrege lung nicht in Betracht.
	dem die Beförderung bzw. Versendung endet.
	Liegen die vorstehenden Voraussetzungen vor und wird von der Vereinfachungsregelung Gebrauch gemacht, ist für die Rechnungs tellung noch Folgendes zu beachten:
	Bezugnehmend auf das Ausgangsbeispiel würde dies damit bedeuten, dass unter Be rücksichtigung der vorstehenden Vorausset zungen die Rechnung des D an CZ ohne Steuer erfolgen kann und gleichzeitig eine umsatzsteuerliche Registrierung des D in Tschechien vermieden werden kann.
	Bei Anwendung der umsatzsteuerrechtlichen Vereinfachungsregel gibt I die Versendungs meldung ab, CZ gibt die Eingangsmeldung ab, D muss keine Meldung abgeben.
	I(talien)  D  CZ
	D vereinbart mit CZ DDP (frei Haus)
	und setzt diese aktiv zum Nachweis ein, dass er als Lieferer des CZ gehandelt hat.
	Für a) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie für Variante 1.
	Für b) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie für Variante 2.
	Unternehmer I (Italien) kauft bei D (Deutsch land) eine Maschine mit dem Auftrag diese direkt an seinen Kunden CZ in Tschechien zu liefern.
	D  I(talien)  CZ
	D  I(talien)  CZ
	I vereinbart mit CZ DDP (frei Haus)
	und setzt diese aktiv zum Nachweis ein, dass er als Lieferer des CZ gehandelt hat.
	Für a) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie für Variante 1.
	Für b) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie für Variante 2.
	Unternehmer D (Deutschland) kauft bei PT (Portugal) eine Maschine. Dieser bestellt die Maschine bei CZ (Tschechien) mit dem Auf trag, diese direkt an D in Deutschland zu lie fern.
	CZ  PT  D
	CZ  PT  D
	PT vereinbart mit D DDP (frei Haus)
	und setzt diese aktiv zum Nachweis ein, dass er als Lieferer des D gehandelt hat.
	Für a) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie für Variante 1.
	Für b) ergibt sich dasselbe Ergebnis wie für Variante 2.
	Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass die umsatzsteuerliche Beurteilung von Reihengeschäften maßgeblich von den jeweiligen Lieferbedingungen abhängt. Durch geschickte Gestaltungen können so aufwän dige Registrierungen in anderen Mitgliedstaa ten vermieden werden und die für alle Betei ligten einfachste Lösung gefunden werden. Bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sollte daher eine sorgfältige steuerliche Prü- fung stattfinden.
	Die vorstehenden Informationen können hier zu eine Hilfestellung bieten. Sie wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammenge stellt. Eine Haftung für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass aufgrund der Komplexität der Sachverhalte und steuerli chen Regelungen in jedem Fall vor der ent sprechenden vertraglichen Vereinbarung bzw. Rechnungsstellung fachkundiger Rat eingeholt werden sollte.
	Für Fragen zu bilateralen Lieferkonstellatio nen in der Europäischen Union finden Sie weiterführende Informationen in unserem Merkblatt "Umsatzsteuerfreie Lieferungen im innergemeinschaftlichen Warenverkehr zwi schen Unternehmern"; ebenfalls unter der vorstehenden Internetadresse abrufbar.
	Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier geschilderten Reihengeschäfte von der Bun desbank als Transithandelsgeschäfte be trachtet werden. Dies bedeutet, dass Zah lungseingänge und Zahlungsausgänge über 12.500 Euro je Fall an die Bundesbank ge meldet werden müssen. Für alle Fragen be züglich der im Zahlungs und Kapitalverkehr mit dem Ausland abzugebenden statistischen Meldungen hat die Deutsche Bundesbank ein Informations-Telefon (Hotline-Nr.: 0800/1234 111) eingerichtet. Zudem können über deren Homepage „www.bundesbank.de“ unter der Rubrik „Statistik“ und den Schaltflächen „Meldewesen“, „Außenwirtschaft“, die benö- tigten Vordrucke und Merkblätter abgerufen werden. Die zutreffende Meldeweise für die im Zusammenhang mit Transitgeschäften geleisteten und empfangenen Zahlungen ist z.B. im Merkblatt „Zahlungen im Außenwirt schaftsverkehr – Transithandel (Einschl. Sonderfälle) ausführlich beschrieben.
	Ihre Ansprechpartner:
	Michael Römer, Referent
	Recht und Steuern
	069 - 2197 1329 m.roemer@frankfurt-main.ihk.de
	Für die Umsatzsteuer der Unternehmer, die ihr Unternehmen von einem der nachfolgend genann ten Staaten betreiben, sind folgende Finanzämter örtlich zuständig:
	Belgien
	Trier
	Bulgarien
	Neuwied
	Dänemark
	Flensburg
	Estland
	Rostock I
	Finnland
	Bremen-Mitte
	Frankreich
	Kehl
	Großbritannien und Nordirland
	Hannover-Nord
	Griechenland
	Berlin-Neukölln-Nord
	Irland
	Hamburg-Nord
	Italien
	München II
	Kroatien
	Kassel-Goethestraße
	Lettland
	Bremen-Mitte
	Liechtenstein
	Konstanz
	Litauen
	Mühlhausen
	Luxemburg
	Saarbrücken Am Stadtgraben
	Mazedonien
	Berlin-Neukölln-Nord
	Niederlande
	Kleve
	Norwegen
	Bremen-Mitte
	Österreich
	München II
	Polen
	Oranienburg
	Portugal
	Kassel-Goethestraße
	Rumänien
	Chemnitz-Süd
	Russische Föderation
	Magdeburg II
	Schweden
	Hamburg-Nord
	Schweiz
	Konstanz
	Slowakische Republik
	Chemnitz-Süd
	Spanien
	Kassel-Goethestraße
	Republik Slowenien
	Oranienburg
	Tschechische Republik
	Chemnitz-Süd
	Türkei
	Dortmund-Unna
	Ukraine
	Magdeburg II
	Ungarn
	Zentralfinanzamt Nürnberg
	Weißrussland
	Magdeburg II
	USA
	Bonn-Innenstadt
	Falls Sie kein für Ihr Land zuständiges Finanzamt gefunden haben, wenden Sie sich bitte an das folgende Finanzamt:
	Finanzamt Berlin Neukölln-Nord Sonnenallee 223
	12059 Berlin
	Telefon 030 68876-0
	Telefax 030 68876-395
	Die Anschriften der jeweiligen Finanzämter können in aktueller Fassung im Internet auf der Home page des Bundeszentralamts für Steuern abgerufen werden.



